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Anl. 1 TNRSG
 TNRSG - Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

Liste der textlichen Warnhinweise zu § 5a Abs. 1

1. 1.Rauchen verursacht 9 von 10 Lungenkarzinomen

2. 2.Rauchen verursacht Mund-, Rachen- und Kehlkopfkrebs

3. 3.Rauchen schädigt Ihre Lunge

4. 4.Rauchen verursacht Herzanfälle

5. 5.Rauchen verursacht Schlaganfälle und Behinderungen

6. 6.Rauchen verstopft Ihre Arterien

7. 7.Rauchen erhöht das Risiko zu erblinden

8. 8.Rauchen schädigt Zähne und Zahnfleisch

9. 9.Rauchen kann Ihr ungeborenes Kind töten

10. 10.Wenn Sie rauchen, schaden Sie Ihren Kindern, Ihrer Familie, Ihren Freunden

11. 11.Kinder von Rauchern werden oft selbst zu Rauchern

12. 12.Das Rauchen aufgeben – für Ihre Lieben weiterleben

13. 13.Rauchen mindert Ihre Fruchtbarkeit

14. 14.Rauchen bedroht Ihre Potenz
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